
 

 

 
 

 

 

 

 

      

Stadt Lohmar 

      

     

      

 

 

 

                                                                                                                    26.08.2008 
 
Erweiterte Abrundungssatzung gem. § 34 (4) Nr.1 und Nr. 3 BauGB – für die Ortslage 
Krahwinkel, 3 Änderung 
Beteiligung der  Trägern öffentlicher Belange gemäß § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m § 4 Abs.2 
BauGB 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu dem vorliegenden Bauleitplan ist uns leider keine detaillierte Stellungnahme möglich. 
 

Von Seiten der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG) werden gegen die Auf-

stellung einer Bauleitplanung in der vorgesehenen Lage grundsätzlich keine Bedenken erho-

ben, wenn die folgenden Hinweise Beachtung finden: 

 

Die Erschließung mit Straßen, Wohnwegen, Wendekreisen und Wendehämmern ist so anzule-

gen, dass die Fahrbahnbreite eine reibungslose Müll- und Sperrgutabfuhr - auch mit Dreiach-
ser-Großraumwagen - gewährleistet. 

 

Es ist darauf zu achten, dass Straßeneinmündungen nach EAE 85/95, Bild 47, Tabelle 12, Be-

messungsfahrzeug Lastzug, Eckausrundung 16-8-24 und am Ende von Stichstraßen Wende-

kreise in Abweichung gegenüber der EAE 85/95, Bild 33, mit einem Radius von 9 m geplant 

und ausgeführt werden. 

 

Des weiteren können drei Wendehämmer Ihrer Auswahl für Dreiachser-Müllgroßraum-
fahrzeuge benutzt werden (siehe Beiblatt). 
 

Sollte den Vorschriften der UVV der Entsorgungsfahrzeuge nicht entsprochen werden, 
so kann eine Abfallentsorgung an dem Grundstück nicht erfolgen. Somit müsste in der 
Planung ein Stellplatz im Straßeneinmündungsbereich für die Abfallbehälter berücksich-
tigt werden.  
 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass gemäß des 56. Nachtrages zu den Unfallverhütungsvor-

schriften (UVV) der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen Müllbeseitigung (VBG § 16) 

Abfall nur dann abgeholt werden darf, wenn die Zufahrt zu Müllbehälterstandplätzen so ange-
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legt ist, dass ein Rückwärtsfahren nicht erforderlich ist. Ausgenommen ist ein kurzes Zurück-

stoßen, wenn es für den Ladevorgang erforderlich ist (z.B. bei Absetzkippern). 

 

Der Nachtrag zur UVV „Müllabfuhr“ ist am 01.10.1979 in Kraft getreten. 
 

Mit freundlichen Grüßen

 

Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 

 

 

ppa. i. A. 

Michael Dahm Reinhold Trevisany
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